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Anfrage-Nr. VII-F-09178 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
SPD-Fraktion 
 
 
 
Betreff: 
Baugenehmigungen für Wohnungen 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 

Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 

Zuständigkeit 

   

Ratsversammlung 18.10.2023 schriftliche 
Beantwortung 

 
Sachverhalt 
 
In Leipzig gibt es in vielen Stadtteilen einen angespannten Wohnungsmarkt und viele 
Menschen finden keinen angemessenen Wohnraum. Insbesondere der Wohnungsbau kann 
hier Abhilfe schaffen. 
Laut Paragraph 73 der Sächsischen Bauordnung kann die Baugenehmigung und die 
Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung länger als zwei 
Jahre unterbrochen worden ist. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs eines Dritten hemmt den 
Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der Genehmigung. Die o.g. Frist kann auf schriftlichen 
Antrag jeweils um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Sie kann auch rückwirkend 
verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde 
eingegangen ist. 
 
Wir fragen an: 

1. Wie viele Baugenehmigungen für wie viele Wohneinheiten hat die Stadt Leipzig seit 
2019 erteilt? 

2. Wie viele Überhänge für Wohnungen sind aktuell der Stadt bekannt, also wie viele 
Genehmigungen wurden noch nicht umgesetzt? Wie entwickelten sich die Überhänge 
seit 2019? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren) 

3. In welchen Stadtteilen befinden sich diese Überhänge? (Bitte aufschlüsseln nach 
Anzahl und Stadtteilen) 

4. Wie beurteilt die Stadtverwaltung die Anzahl und die Entwicklung der Überhänge? 
5. Welche Maßnahmen kann die Stadt unternehmen, um die Anzahl der Überhänge zu 

verringern? 
6. Wurden und wenn ja, wie viele Baugenehmigungen wurden durch die Stadt seit 2019 

wegen Untätigkeit wieder zurückgenommen? Wenn das nicht passiert ist, was sind 
die Gründe hierfür? 

 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 


